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Die neuen Vorschriften im Arbeitsschutz 

erfolgreich im Betrieb umsetzen.  

 

Liebe Geschäftsfreunde, 

haben Sie die betriebsärztliche und arbeitssicher-

heitstechnische Betreuung Ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter schon auf die neue Unfallverhü-

tungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) umgestellt? 

Durch die DGUV Vorschrift 2 sind die betriebs-

ärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 

weitreichend reformiert worden. Erstmals gibt es 

für Berufsgenossenschaften und Unfallversiche-

rungsträger der öffentlichen Hand einheitliche 

Vorgaben zur Konkretisierung des Arbeitssicher-

heitsgesetzes (ASiG). 

Die DGUV Vorschrift 2 ist Anfang des Jahres 

2011 von den Berufsgenossenschaften und von 

den Unfallkassen der Länder in Kraft gesetzt wor-

den. Es gibt zwei Ausnahmen: Im Bereich der Un-

fallkasse Sachsen gilt nach wie vor die alte Vor-

schrift GUV-V A 6/7. Für die Gartenbau-

Berufsgenossenschaft gibt es eine eigene Unfall-

verhütungsvorschrift VSG 1.2 vom 1. April 2011. 

Zwar gibt es keine Übergangsfristen für die DGUV 

Vorschrift 2, in der Praxis hat es sich aber einge-

spielt, dass die Unfallversicherungsträger und die 

Gewerbeaufsichtsämter anfänglich eine Umstel-

lungszeit der Betriebe akzeptieren. Diese Tole-

ranzzeit ist abgelaufen. Betriebe, die Ihre betrieb-

liche und sicherheitstechnische Betreuung noch 

nicht auf die neue Unfallverhütungsvorschrift um-

gestellt haben, müssen sich jetzt diesem Thema 

zuwenden. Wir informieren Sie mit diesem Infor-

mationsbrief über die wichtigsten Neuerungen 

durch die DGUV Vorschrift 2. Im zweiten Ab-

schnitt schlagen wir Ihnen Arbeitsschritte vor, die 

notwendig sind, um die Arbeitsschutzbetreuung in 

Ihrem Betrieb umzustellen. 

Was ist neu?  

 

Im Mittelpunkt der Reform steht das neue Konzept 

der Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 10 

Beschäftigten. Die Regelbetreuung besteht jetzt 

aus zwei Komponenten, nämlich der Grundbe-

treuung und der betriebsspezifischen Betreuung. 

Die Bausteine der neuen Regelbetreuung der Be-

triebe mit mehr als 10 Beschäftigen 

 
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., DGUV Vorschrift 2 - Hinter-

grundinformation für die Beratungspraxis. 

Die Grundbetreuung beinhaltet Basisleistungen, 

die unabhängig von der Art und Größe des Be-

triebes anfallen. Die DGUV Vorschrift 2 nennt 

neun Aufgabenfelder für die Grundbetreuung. Die 

Grundbetreuung weist drei Betreuungsgruppen 

auf, für die jeweils feste Einsatzzeiten als Sum-

menwerte für den Betriebsarzt und für die Fach-

kraft für Arbeitssicherheit gelten. Die Betriebe sind 

über ihre Betriebsart den Betreuungsgruppen zu-

geordnet. Nachfolgende Tabelle zeigt die jährli-

chen Mindesteinsatzzeiten für den Betriebsarzt 

und für die Fachkraft für Arbeitssicherheit je Be-

schäftigten in den drei Gruppen: 
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Einsatzzeiten Betriebsarzt und Fachkraft für Ar-

beitssicherheit für die Grundbetreuung in Betrie-

ben mit mehr als 10 Beschäftigten. 

Betreuungsgruppe Gruppe I Gruppe II Gruppe III 

Einsatzzeit (Std./Jahr 
und Beschäftigtem/r) 

2,5 1,5 0,5 

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., DGUV Vorschrift 2 –

Abgestimmter Mustertext in der Fassung vom 22. Juli 2010.  

Die Aufteilung der Einsatzzeiten auf Betriebsarzt 

und Fachkraft für Arbeitssicherheit muss der Be-

trieb festlegen. Der Mindestanteil für jeden Leis-

tungserbringer beträgt 20 % der Grundbetreuung, 

jedoch nicht weniger als 0,2 Stunden pro Jahr. 

 

Die Grundbetreuung wird ergänzt durch den be-

triebsspezifischen Teil der Betreuung, welche – 

wie der Name schon ausdrückt – den spezifischen 

Erfordernissen des Betriebes Rechnung trägt. 

Den Bedarf an betriebsspezifischer Betreuung 

muss der Betrieb festlegen. Er sollte dabei die 

Expertise des Betriebsarztes und der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit hinzuziehen. Der Bedarf an be-

triebsspezifischer Betreuung ist regelmäßig zu 

überprüfen, insbesondere nach wesentlichen Än-

derungen der Produktionsprozesse, der einge-

setzten Stoffe etc. 

Arbeitsschritte zur Umsetzung 

 

Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische 

Betreuung festzulegen ist Aufgabe des Unter-

nehmers bzw. Betriebsleiters. Die betriebliche In-

teressensvertretung wirkt mit. Der Betriebsarzt 

und die Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten 

den Unternehmer. Es ist zweckmäßig, den Ar-

beitsschutzausschuss (ASA) zu beteiligen, um 

Konsens zwischen den Akteuren herzustellen. 

Schritt 1:  Ermittlung und Aufteilung der 

Grundbetreuung 

 Zuordnung des Betriebes zur Betreuungsgrup-

pe anhand des WZ-Schlüssels nach Anlage 2 

DGUV Vorschrift 2 

 Festlegung der Zahl der Beschäftigten; Teil-

zeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen Ar-

beitszeit bis 20 Stunden werden mit 0,5 und 

Beschäftigte mit nicht mehr als 30 Stunden mit 

0,75 berücksichtigt. 

 Berechnung des Summenwertes der Grundbe-

treuung 

 Ermittlung der konkreten Leistungen pro Auf-

gabenfeld in der Grundbetreuung gemäß An-

lage 2 DGUV Vorschrift 2 und Aufteilung auf 

Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Schritt 2:  Festlegung der betriebsspezifischen 

Betreuung 

Ein Verfahren zur Ermittlung der Betreuungsleis-

tungen des betriebsspezifischen Teils der Betreu-

ung enthält Anlage 4 zur DGUV Vorschrift 2. Die 

Anlage 4 enthält jedoch keine rechtsverbindlichen 

Regelungen. Das Verfahren, insbesondere die 

Tabelle zur Leistungsermittlung, haben sich aber 

in der Praxis bewährt.  

Die Anlage 4 enthält eine etwa 20 Seiten lange Ta-

belle. Anhand der dort aufgeführten Auslösekriteri-

en ist für jedes einzelne Aufgabenfeld zu prüfen, ob 

es zutrifft oder nicht zutrifft. Für relevante Aufga-

benfelder ist der Personalaufwand für Betriebsarzt 

und Sicherheitsfachkraft einzutragen. Zum Schluss 

werden alle Einzelaufwendungen addiert und der 

gesamte Personalaufwand festgestellt. 

Kontakt 

 

Dr. Michael Meetz 

Geschäftsführer 

 030 315 82 465 

 030 315 82 400 

m.meetz@uve.de 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
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Beispiel für einen Betrieb der Betreuungsgruppe 

II mit 50 Mitarbeitern:  

Für die Grundbetreuung sind 75 Stunden jährlich er-

forderlich. Der Betrieb entscheidet 30 % der Grund-

betreuung für den Betriebsarzt. Dies entspricht 22,5 

Stunden pro Jahr. 70 % der Grundbetreuung ist für 

die Fachkraft für Arbeitssicherheit vorgesehen. Das 

sind 52,5 Stunden pro Jahr. 

http://www.uve.de/

